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Kurzbewertung L 
   

 Objekt: FMG, Umbau Laborgebäude  
    

 Ort: Lindau Eschlikon  
    

 Art der Leistungsofferte:  Submisson  
    

 Verfahren: einstufig, offen  
    

 Auslober ETH Zürich  
    

 Publikation: Simap 22.10.21  
    

 Verfahrensbegleitung Abteilung Immobilien  
   

 
 
Ziele 
Der BWA Zürich setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden Verfahren 
werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen 
oder roten Smileys bewertet. Die Ordnung SIA 144 befindet sich zur Zeit in Revision, daher werden die Kriterien 
sinngemäss angepasst.  
 
Qualität des Verfahrens 
. genaue Definition der Zuschlagskriterien 
. Befangenheitsreglung wird angewendet. Das Architekturbüro welches die Vorarbeiten geleistet hat, ist nicht zugelassen. 
 
Mängel des Verfahrens 
. Wahl des Verfahrens 
. Grundsätzen des Urheberrechts werden untergraben, siehe Punkt 4.6.5 „Die Bauherrschaft behält sich das Recht vor, die im Zuge des 
Ausschreibungsverfahrens erhaltenen oder diskutierten Vorschläge, Konzepte, Vorgehensweisen und anderes weiter zu verwerten, auch 
wenn keine Beauftragung an die entsprechende Partei erfolgt.“ 
. Die Beschreibung der Leistungen findet man im Planervertrag und nicht in den Bestimmungen zum Verfahren. Dies ist nachteilig, wenn 
man sich einen Überblick über die Aufgabe machen möchte.  
 
Beurteilung des BWA  
„Für die Umbaumassnahmen am Gebäude FMG liegt eine Baubewilligung vom Dezember 2019 vor. Das zugrunde liegende Bauprojekt 
wurde in 2020 / 2021 überarbeitet. Der aktuelle Planungsstand wurde im Juli 2021 der Bauherrschaft abgegeben und von dieser geprüft 
und ausführlich kommentiert. Es bedarf einer erneuten Überarbeitung bzw. Ergänzung zum Erreichen des Phasenschlusses 
Bauprojekt…. Die Leistung des Architekten inkl. Baumanagement und Gesamtleitung wird mit dieser Ausschreibung neu vergeben. Die 
übrigen beauftragten Fachplaner sind weiterhin mit der Planung beauftragt….Das Ziel für die Erstellungskosten BKP 1-4, inkl. Honoraren 
beträgt CHF 8‘300‘000.- inkl. MwSt.“ 
Es stellt sich prinzipiell die Frage, ob das gewählte Auswahlverfahren das Richtige ist. Auch wenn die Erweiterung eher technisch ist, 
wäre hier nach einer soliden Machbarkeitsstudie, ein einfacher Studienauftrag das richtige Verfahren gewesen. So hätten die 
übergeordneten Ziele und der Beschrieb der Leistungen, wie im Vertrag aufgezählt, von Grund auf in die Erarbeitung des Projektes 
einfliessen können. Ein Planerwechsel, wie in diesem Fall in der Überarbeitung des Bauprojektes, bedeutet eine Dopplung von Arbeiten 
(auch für den Bauherren) und somit auch die doppelte Bezahlung dieser Leistungen. Hinzu kommen Urheberechtskonflikte. Auch dies 
sind Gründe, weshalb Aufträge nach Submissionsrecht nicht aufgesplittet werden dürfen. 
Die Urheberrechtsreglung zeigt auf, dass der Auftraggeber noch nach Lösungen sucht, was auch wieder für einen Studienauftrag 
spräche. Prinzipiell sind solche Urheberechtsreglungen nicht fair und entsprechen nicht den Grundsätzen des Urheberrechts. Ein Bauherr, 
der sich mit solchen Reglungen sämtliche Möglichkeiten offenhalten will, läuft Gefahr, dass die geeignetsten Planer wenig Interesse 
haben, an diesem Verfahren teilzunehmen.   
 
Das Verfahren wird mit rot bewertet.  
 
 
 
  


